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Index

L22002 Landesbedienstete Kärnten

001 Verwaltungsrecht allgemein

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §59 Abs1;

AVG §68 Abs1;

DienstrechtsG Krnt 1994 §145 Abs9 idF 2011/082;

VwRallg;

1. AVG § 59 heute

2. AVG § 59 gültig ab 01.01.1999 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 158/1998

3. AVG § 59 gültig von 01.02.1991 bis 31.12.1998

1. AVG § 68 heute

2. AVG § 68 gültig ab 01.01.2014 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 33/2013

3. AVG § 68 gültig von 01.07.1995 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 471/1995

4. AVG § 68 gültig von 01.02.1991 bis 30.06.1995

Rechtssatz

"Sache" des in § 145 Abs. 9 Krnt DienstrechtsG 1994 angeordneten Verwaltungsverfahrens ist die "Feststellung des

Vorrückungsstichtages". Diese ist auch Gegenstand des der Rechtskraft fähigen Spruches eines nach dem ersten Satz

dieser Gesetzesbestimmung erlassenen Bescheides. Demgegenüber handelt es sich bei der Prüfung, welche Zeiten in

welchem Ausmaß dem Zeitpunkt des Beginns des ö@entlich-rechtlichen Dienstverhältnisses voranzustellen sind, um

bei der Festsetzung des Vorrückungsstichtages vorweg zu beurteilende Fragen, welche insofern Begründungselemente

eines den Vorrückungsstichtag festsetzenden Bescheides bilden (vgl. E 29. Jänner 2014, 2012/12/0047)."Sache" des in

Paragraph 145, Absatz 9, Krnt DienstrechtsG 1994 angeordneten Verwaltungsverfahrens ist die "Feststellung des

Vorrückungsstichtages". Diese ist auch Gegenstand des der Rechtskraft fähigen Spruches eines nach dem ersten Satz

dieser Gesetzesbestimmung erlassenen Bescheides. Demgegenüber handelt es sich bei der Prüfung, welche Zeiten in

welchem Ausmaß dem Zeitpunkt des Beginns des ö@entlich-rechtlichen Dienstverhältnisses voranzustellen sind, um

bei der Festsetzung des Vorrückungsstichtages vorweg zu beurteilende Fragen, welche insofern Begründungselemente

eines den Vorrückungsstichtag festsetzenden Bescheides bilden vergleiche E 29. Jänner 2014, 2012/12/0047).
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